
1. Aufgestellt aufgrund der Aufstellungsbeschlüsse der Ratsversammlung vom 12.02.2014 und 13.10.2014. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der „Wilsterschen Zeitung“ am 23.10.2014 erfolgt. 

 
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 13.10.2014 durchgeführt.  
 
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 

1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 25.08.2014 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahmen aufgefordert. Ein Scoping 
Termin erfolgte am 09.09.2014. 

 
4. Die Ratsversammlung hat am 13.10.2014 den Entwurf der vorhabenbezogenen 4. Änderung des Bebauungsplanes (VEP) 

Nr. 13 mit Begründung und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
 
5. Der Entwurf der vorhabenbezogenen 4. Änderung des Bebauungsplanes (VEP) Nr. 13 sowie die Begründung und Umwelt-

bericht haben in der Zeit vom 30.10.2014 bis 01.12.2014 während der Dienststunden des Amtes Wilstermarsch nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können, durch Abdruck in der 
„Wilsterschen Zeitung“ am 23.10.2014 ortsüblich bekanntgemacht. Hierbei sind Angaben gemacht worden, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind und es ist zugleich darauf hingewiesen worden, dass nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 
6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 

2 BauGB am 20.10.2014 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wilster, den ……………………………  …………………………   …………………………… 
    Siegel     Bürgermeister 

 
7. Der katastermäßige Bestand am 16.07.2014 sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung 

werden als richtig bescheinigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Itzehoe, den ……………………………  ……………………………  …………………………… 
    Siegel     ÖbVI 

 
8. Die Ratsversammlung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange am 08.12.2014 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wilster, den ……………………………  …………………………   …………………………… 
    Siegel     Bürgermeister 

 
 
 
 
 

9. Die Ratsversammlung hat die Satzung der vorhabenbezogenen 4. Änderung des Bebauungsplan Nr. 13 am 08.12.2014 
beschlossen und die Begründung und Umweltbericht durch Beschluss gebilligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Wilster, den ……………………………  …………………………   …………………………… 
    Siegel     Bürgermeister 

 
10. (Ausfertigung:) Die vorhabenbezogene 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 

und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wilster, den ……………………………  …………………………   …………………………… 
    Siegel     Bürgermeister 

 
11. Der Beschluss der vorhabenbezogenen 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 durch die Ratsversammlung und die 

Stelle bei der der Plan mit Begründung, Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprech-
stunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 
…………………………… (vom …………………………… bis …………………………… durch Aushang) ortsüblich bekannt 
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenen Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Mög-
lichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen 
worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 
…………………………… in Kraft getreten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Wilster, den ……………………………  …………………………   …………………………… 
    Siegel     Bürgermeister 

 
 

I.  Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Vorhaben- und Erschließungsplan (§ 12 Abs. 3a BauGB) 

 Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind im Rahmen der festgesetzten 

Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 

Durchführungsvertrag verpflichtet, sofern sie den Planungsrechtlichen Festsetzungen [I] der 

nachfolgenden Ziffern 2 bis 9 sowie den Örtlichen Bauvorschriften [II] der Ziffern 1 bis 2 nicht 

entgegenstehen. 

 

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 und 11 BauNVO) 

2.1 Sonstiges Sondergebiet Einzelhandel [SO1a] 

 Das Sonstige Sondergebiet Einzelhandel [SO1a] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

(Verbrauchermarkt/ Vollsortimenter - Nahversorgungszentrum) gemäß  § 11 BauNVO dient der 

Unterbringung von  

 einem [1] großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit einem vorwiegend den periodischen 
Bedarf  abdeckenden Warensortiment, 

 einem [1] Kiosk, 

 einem [1] Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) und ein [1] Gastronomiebereich (Café)  

 einer [1] Apotheke. 

 Die maximale Grundfläche (GR) wird mit 4.600 m² festgesetzt. 

2.1.1 In dem sonstigen Sondergebiet [SO1a] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

Einzelhandelbetriebe für die Nahversorgung/ Nahversorgungszentrum) sind folgende 

Nutzungen mit einer Verkaufsfläche (VKF) von insgesamt maximal 1.965 m² Verkaufsfläche 

(VKF)  zulässig: 

 Ein Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) mit einer Verkaufsfläche (VKF) bis zu maximal 1.882 
m² 

 Einem Kiosk mit einer Verkaufsfläche (VKF) bis zu maximal 52,50 m² 

 Ein Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) mit einer Verkaufsfläche (VKF) bis zu maximal 30,50 
m² 

 Im Sonstigen Sondergebiet [SO1a] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

(Verbrauchermarkt/ Vollsortimenter - Nahversorgungszentrum) gemäß § 11 BauNVO sind 

Warensortimente des periodischen Bedarfs (nahversorgungsrelevante Sortimente: 

Drogerieartikel/ Parfümerieartikel (inkl. Arzneimittel), Nahrungs- und Genussmittel (inkl. 

Getränke), Reformwaren, Schnittblumen, Zeitschriften und Zeitungen) ohne Einschränkung 

zulässig. 

 Zulässig sind auch Ergänzungssortimente und Aktionsangebote (Non Food) des aperiodischen 

Bedarfs im Bereich des Lebensmittelmarktes (Vollsortimenter). 

 2.1.2 In dem Sonstigen Sondergebiet [SO1a] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

(Verbrauchermarkt/ Vollsortimenter - Nahversorgungszentrum) gemäß § 11 BauNVO ist 

zugehörig zum Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) ein [1] Gastronomiebereich (Café) mit einer 

Verkaufsfläche (VKF) bis zu maximal 51 m² zulässig. 

2.1.3 In dem Sonstigen Sondergebiet [SO1a] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

(Verbrauchermarkt/ Vollsortimenter - Nahversorgungszentrum) gemäß § 11 BauNVO ist zudem 

eine [1] Apotheke mit einer Verkaufsfläche (VKF) bis zu maximal 150 m² zulässig. 

2.2 Sonstiges Sondergebiet Einzelhandel [SO1b] 

 Das Sonstige Sondergebiet [SO1b] dient ausschließlich der Unterbringung einer 

Sammelwerbeanlage (i.V.m. Teil B Text, örtliche Bauvorschriften [II]  Ziffer 2). 

2.3 Sonstiges Sondergebiet Einzelhandel [SO1c] 

 Das Sonstige Sondergebiet Einzelhandel [SO1c] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

(großflächige Einzelhandelseinrichtungen - Nahversorgungszentrum) gemäß  § 11 BauNVO 

dient vorwiegend der Unterbringung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen für den 

periodischen sowie aperiodischen Bedarf. Die maximale Grundfläche (GR) wird mit 2.500 m² 

festgesetzt, 

2.3.1 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes [SO1c] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

(großflächige Einzelhandelseinrichtungen - Nahversorgungszentrum) sind folgende Nutzungen 

mit insgesamt maximal 1.479 m² Verkaufsfläche (VKF) zulässig: 

 Das Sonstige Sondergebiet [SO1c] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ (großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen - Nahversorgungszentrum) muss mindestens drei räumliche und 
nutzungsbezogene voneinander getrennte Einzelhandelseinrichtungen aufweisen, wobei 
eine maximale Verkaufsfläche (VKF) von 700 m² pro Einzelhandelseinrichtung nicht 
überschritten werden darf. 

 Bistro mit einer Verkaufsfläche von maximal 100 m² 

2.3.2 Innerhalb des Teilgebiets [SO1c] sind großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit 

Kernsortimenten von Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke), Möbelabholmarkt, Elektro- 

und Unterhaltungselektronik (TV, HiFi, Video, Ton- und Datenträger), Foto und Film, Optik und 

Hörakustik, Zeitschriften/ Zeitungen, Bürobedarf (Schreibwaren),  Spielwaren (inkl. 

Hobbybedarf), Uhren und Schmuck, Silberwaren, Sonderposten, Schnäppchen, Hausrat, Glas/ 

Porzellan/ Keramik nicht zulässig. 

2.4 Sonstiges Sondergebiet Einzelhandel [SO1d] 

 Das Sonstige Sondergebiet Einzelhandel [SO1d] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

(Lebensmitteldiscounter - Nahversorgungszentrum) gemäß  § 11 BauNVO dient vorwiegend der 

Unterbringung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes für den vorwiegend periodischen 

Bedarf sowie mit untergeordneten Teilflächen für den aperiodischen Bedarf (Randsortimente). 

Die maximale Grundfläche (GR) wird mit 2.400 m² festgesetzt. 

2.4.1 Im Sonstigen Sondergebiet [SO1d] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

(Lebensmitteldiscounter - Nahversorgungszentrum) gemäß § 11 BauNVO sind 

Warensortimente des periodischen Bedarfs (nahversorgungsrelevante Sortimente: 

Drogerieartikel/ Parfümerieartikel (inkl. Arzneimittel), Nahrungs- und Genussmittel (inkl. 

Getränke), Reformwaren, Schnittblumen, Zeitschriften und Zeitungen) ohne Einschränkung mit 

einer Verkaufsfläche (VKF) bis zu maximal 1.053 m² zulässig.  

 Zulässig sind auch Ergänzungssortimente und Aktionsangebote (Non Food) des aperiodischen 

Bedarfs im Bereich des Lebensmittelmarktes (Vollsortimenter). 

2.5 Zusätzlich zu den oben genannten Verkaufsflächen sind temporär ortsveränderliche 

Verkaufsflächen im Außenbereich bis maximal 100 m² innerhalb der gekennzeichneten 

Bauflächen (Baufenster) sowie innerhalb der gekennzeichneten Flächen für Nebenanlagen 

zulässig. Diese Verkaufsfläche wird nicht auf die v.g. beschriebene Verkaufsfläche innerhalb 

der ortsunveränderlichen baulichen Anlagen angerechnet und ist auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksfläche (Fläche für Nebenanlagen) zulässig. 

 

3. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 2 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO) 

Die maximal festgesetzten Gebäudehöhen (GH) in den Sonstigen Sondergebieten [SO1a bis 1d] werden 

durch Höhenangaben über Normal Null (ü.N.N.) festgesetzt.  

Von der Gebäudehöhenfestsetzung (GH) ausgenommen sind betriebsbedingte technische Anlagen, 

Anlagen für Lüftung und Kühlung, Brüstungsgeländer und betriebsbedingte Antennenanlagen sowie 

untergeordnete Bauteile. Durch v.g. Analgen und Bauteile ist eine Überschreitung der maximalen 

Gebäudehöhe um bis  zu 1,50 m zulässig.  

 

4. Abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB, § 22 Abs. 4 BauNVO) 

4.1 Im Sonstigen Sondergebiet Einzelhandel [SO1a] sind in der abweichenden Bauweise [a] gemäß 

§ 22 Abs. 4 BauNVO Gebäude mit einer maximalen Länge von 93,00 m und einer maximalen 

Breite von 52,00 m zulässig.  

4.2 Im Sonstigen Sondergebiet Einzelhandel [SO1c] sind in der abweichenden Bauweise [a] gemäß 

§ 22 Abs. 4 BauNVO Gebäude mit einer maximalen Länge von 65,00 m und einer maximalen 

Breite von 59,00 m zulässig.  

4.3 Im Sonstigen Sondergebiet Einzelhandel [SO1c] sind in der abweichenden Bauweise [a] gemäß 

§ 22 Abs. 4 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB (Grenzbebauung) verringerte 

Abstandsflächen 

 zwischen den Flurstücken 110/7 und 825 der Flur 13, Gemarkung Wilster sowie 

 zwischen den Flurstücken 122/1 und 825 der Flur 13. Gemarkung Wilster   
 
zulässig. 

4.4 Im Sonstigen Sondergebiet Einzelhandel [SO1d] sind in der abweichenden Bauweise [a] gemäß 

§ 22 Abs. 4 BauNVO Gebäude mit einer maximalen Länge von 72,00 m zulässig. 

 

5. Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 4 und 11 BauGB und § 12 und § 14 

 BauNVO) 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen und Nebenanlagen bis zu 

einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0.9 überschritten werden.  

Die Grundflächen von Stellplätzen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche (Baufenster) oder innerhalb der gekennzeichneten Flächen für Nebenanlagen, 

Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen zulässig. 

 

6. Sichtdreiecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Innerhalb der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen, Sichtdreiecke, sind jegliche bauliche 

Anlagen nur bis zu einer Höhe von 0,7 m zulässig. Bepflanzungen und Einfriedungen innerhalb der 

Sichtdreiecke von mehr als 0,70 m Höhe sind unzulässig. 

 

7. Vorkehrungen zum Schutz vor Schallimmission (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz der Büronutzungen vor Verkehrs- und Gewerbelärm werden die in der Plan-zeichnung 

dargestellten Lärmpegelbereiche nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau für Neu-, Um- und 

Ausbauten festgesetzt. Die Festsetzungen gelten für die der Straße Steindamm und der 

Schienenstrecke 1214 Wilster - Brunsbüttel zugewandten Gebäude-fronten. Für Seitenfronten gelten 

um jeweils eine Stufe niedrigere Lärmpegelbereiche. 

Den genannten Lärmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den passiven 

Schallschutz: 

 

1)
 Resultierendes Schalldämmmaß des gesamten Außenbauteils (Wände, Fenster und Lüftung 

zusammen). 
2)

 An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den 

Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel 

leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster, Lüftung) müssen den 

Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches genügen. 

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außenbauteile der Gebäude 

gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 nachzuweisen. 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 

Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere An-forderungen 

an den passiven Schallschutz resultieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Lage der Lärmpegelbereiche (LPB), Darstellung ohne Maßstab 

 

8. Grünordnung (§ 9 BauGB i.V.m. § 8 BNatSchG und § 1 BauGB) 

8.1 Erhalt und Anpflanzungen von Bäumen - auf der Stellplatzanlage 

 Es sind in dem Bereich der Stellplatzanlage zwischen der Straße Steindamm und dem 

Sonstigen Sondergebiet [SO1a] mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ insgesamt achtzehn 

[18] Bäume zu pflanzen. Die Bäume sind aufgrund der flexibleren Ausgestaltung der 

Stellplatzanlage in der Planzeichnung nicht verortet. 

 Zulässig sind nur heimische standortgerechte Laubbäume. Es sind Hochstämme mit Ballen und 

Stammumfang 16 – 18 cm zu verwenden. Es sind Baugruben sind 10 m³ groß anzulegen. Es 

sind Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigungen vorzusehen. 

8.2  Erhalt und Anpflanzungen von Bäumen - extern 

 Es sind innerhalb des Plangeltungsbereichs insgesamt zehn [10] Bäume zu pflanzen. 

 Zulässig sind nur heimische standortgerechte Laubbäume. Es sind Hochstämme mit Ballen und 

Stammumfang 16 – 18 cm zu verwenden. Es sind Baugruben sind 10 m³ groß anzulegen. Es 

sind Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigungen vorzusehen. 

 

9. Bestehender Bebauungsplan Nr.  13 der Stadt Wilster sowie die nachfolgenden 

Änderungen 1 bis 3 

Die Festsetzungen aus dem Ursprungsbebauungsplanes Nr. 13 der Stadt Wilster sowie die aus der 1., 

2. und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 der Stadt Wilster haben innerhalb des 

Geltungsbereichs dieser 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 der Stadt Wilster keine Gültigkeit 

mehr. 

 

II.  Örtliche Bauvorschriften (§ 84 LBO) 

1. Einfriedungen  

1.1. In allen Teilgebieten sind Maschendrahtzäune nur in Verbindung mit lebenden Hecken und 

Holzzäunen bis 0,90 m Höhe bezogen auf Fahrbahnoberkante zulässig. 

1.2 Geschlossene Einfriedungen sind generell nicht zulässig, es sei denn, sie dienen dem 

vorbeugenden Immissionsschutz. 

2. Werbeanlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB und § 84 LBO SH) 

2.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte ihrer Leistung und nur unterhalb der Traufe und in den 

Giebelbereichen/ -flächen zulässig. Mehrere Werbeanlagen sind zu einem Werbeanlagenträger 

zusammenzufassen. 

 Werbeanlagen sind blendfrei auszuführen. 

 Werbeanlagen sind an den Nordseiten der Fassaden unzulässig. 

 Werbeanlagen auf Dächern sind unzulässig. 

 Anlagen mit wechselndem und/ oder bewegtem Licht sind unzulässig. 

 Nach oben abstrahlende Beleuchtungen und starke Lichtquellen sind unzulässig. 

 Fahnenmasten gelten nicht als Werbeanlagen. 

2.2 Die freistehende Werbeanlage/  Sammelwerbeanlage (Pylon) ist nur in dem als Sonstiges 

Sondergebiet [SO1b] gekennzeichneten Bereich zulässig.  

2.2.1 Die Durchgangshöhe der freistehenden Sammelwerbeanlage (Werbepylon) muss mindestens 

3,0 m betragen. 

2.2.2 Die Oberkante der freistehenden Sammelwerbeanlage (Werbepylon) darf nicht höher als 8,00 

m ü. N.N. sein.  
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Teil B: Text

Satzung zur vorhabenbezogenen 4. Änderung des 
Bebauungsplanes 
(Vorhaben- und Erschließungsplan - VEP) Nr. 13 
"Am Steindamm" der Stadt Wilster, Kreis Steinburg
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Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84  der Landesbauordnung  Schleswig-Holstein (LBO)  und des § 18 des 
Bundesnaturschutzgesetzes  (BNatSchG)  wird nach  Beschlussfassung  durch  die  Ratsversammlung  vom  08.12.2014 folgende  Satzung  
der  Stadt Wilster über  die  Aufstellung  der vorhabenbezogenen 4. Änderung des Bebauungsplanes (Vorhaben und Erschließungsplan - VEP) 
Nr. 13, für den Bereich des WEZ, südlich der Bahnlinie Brunsbüttel-Wilster, nördlich der Straße "Steindamm", westlich der freien Landschaft 
und östlich der Bebauung und der rückwärtigen Flächen " Steindamm" -Haus-Nr. 7 der Stadt Wilster, bestehend aus der Planzeichnung -Teil A-  
und dem Text -Teil B-, erlassen. 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990.
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Planzeichenerklärung

Für den Bereich des WEZ, südlich der Bahnlinie Brunsbüttel-Wilster, nördlich 
der Straße "Steindamm", westlich der freien Landschaft und östlich der 
Bebauung und der rückwärtigen Flächen "Steindamm" -Haus-Nr. 7 der Stadt 
Wilster 

Satzung der Stadt Wilster, Kreis Steinburg
über die vorhabenbezogene 4. Änderung des 
Bebauungsplanes (Vorhaben- und 
Erschließungsplanung - VEP) Nr. 13 "Am Steindamm"
Für den Bereich des WEZ, südlich der Bahnlinie Brunsbüttel-Wilster, nördlich der Straße 
"Steindamm", westlich der freien Landschaft und östlich der Bebauung und der 
rückwärtigen Flächen " Steindamm" -Haus-Nr. 7 der Stadt Wilster 

Art  der  baulichen  Nutzung

Sondergebiet Einzelhandel
(Verbrauchermarkt/ Vollsortimenter - Nahversorgungszentrum)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 11 BauNVO

RECHTSGRUNDLAGENERLÄUTERUNGENPLANZEICHEN

1. Festsetzungen  (§ 9 BauGB und BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der vorhabenbezogenen 4. Änderung des Bebauungsplanes (VEP) Nr.  13

SO1a
Einzelhandel

Maß  der  baulichen  Nutzung

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß

Bauweise,  Baugrenzen

GRmax
4.600 m²

Grundfläche als Höchstmass, z.B. 4.600 m² 

GHmax
10,80 müNN

Maximal zulässige Gebäudehöhe ü.N.N.,
z.B. 10,80 müNN

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 18 BauNVO

Abweichende  Bauweisea
Baugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 19 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 23 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGBElektrizität

Flächen  für  Versorgungsanlagen,  für  die  Abfallentsorgung   
und Abwasserbeseitigungen sowie für Ablagerungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Grünflächen

Grünfläche
PG - private Grünfläche

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Abgrenzung  des  Maßes  der  baulichen  Nutzung

Sonstige  Planzeichen

Bebauung, vorhanden

1a Nummerierung der Bauflächen, z. B. Baufläche  1a

122/2 Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze,  vorhanden

Sichtdreieck

2. Darstellung ohne Normcharakter

Topographie, Stellplatzanlage, künftig fortfallend

§ 16 Abs. 5 BauNVO

Verkehrsflächen

Ein- bzw. Ausfahrt § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Sondergebiet Einzelhandel
(Sammelwerbeanlage)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 11 BauNVOSO1b

Einzelhandel

Sondergebiet Einzelhandel
(Großflächige Einzelhandelseinrichtungen - Nahversorgungszentrum)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 11 BauNVOSO1c

Einzelhandel

Sondergebiet Einzelhandel
(Lebensmitteldiscounter - Nahversorgungszentrum)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 11 BauNVOSO1d

Einzelhandel

Topographie, Stellplatzanlage, vorhanden

Bäume, vorhanden

Ortsdurchfahrt (OD)

Mit Geh-, Fahr/ und Leitungsrechten zu belastende Fläche 
zugunsten von Anliegern, Rettungsfahrzeugen und 
Ver- und Entsorgungsträgern

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 + Abs. 6 BauGB
GFL

Bereich ohne Ein/ und Ausfahrt § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mit Leitungsrechten zu belastende Fläche
zugunsten Versorgungsträgern

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 + Abs. 6 BauGBL

LPB IV Lärmbereich (LPB) mit Nummerierung, hier LPB IV

Wechsel von ... Wechsel des Lärmpegelbereichs von LPB IV zu V

Bearbeitung : 25.08.2014, 23.09.2014, 13.10.2014

Zweckbestimmung

Gliederungsgrün, private Grünfläche § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGBGLPG

Gemeindegrenze

Flurgrenze

Verfahrensvermerke

1
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Steindamm  L 135
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L 135

-0.87

-0.02 =
Eingangshöhe

-0.31 =
Eingangshöhe

-0.19

-0.30

-0.45

-0.53

-0.39

-0.29

-0.01

-0.33

-0.25

-0.10

-0.09

-0.23

6.31 =
Traufe

-0.45

-0.10

7.24 =
First

-0.08

-0.30

-0.41

-0.52
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-0.19
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-0.19
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5.30 = First
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-0.57
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Gemeinde Wilster
Gemarkung Wilster
Flur 13
Flurstücke diverse
Höhenbezug m über NN
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GLPG

GFL
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L

L

LPB V

LPB V

LPB V

LPB IV

Wechsel von LPB V zu IVWechsel von 
LPB V zu IV

Wechsel von LPB IV zu V

a

GHmax

10,80
müNN

GRmax

4.600 m²

SO1d
Einzelhandel

a

GHmax

8,70
müNN

GRmax

2.400 m²

a

GHmax

8,00
müNN

GRmax

40 m²

 

SO1a
Einzelhandel

SO1b
Einzelhandel

a

GHmax

9,30
müNN

GRmax

2.500 m²

SO1c
Einzelhandel
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